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BETREFF  Ertragsteuerliche Behandlung von Aufwendungen für VIP-Logen in Sportstätten 
   

BEZUG 
 

GZ  IV B 2 - S 2144 - 41/05 (bei Antwort bitte angeben) 
  

Unter Aufwendungen für VIP-Logen in Sportstätten werden solche Aufwendungen eines 
Steuerpflichtigen verstanden, die dieser für bestimmte sportliche Veranstaltungen trägt und 
für die er vom Empfänger dieser Leistung bestimmte Gegenleistungen mit Werbecharakter für 
die „gesponserte“ Veranstaltung erhält. Neben den üblichen Werbeleistungen (z.B. Werbung 
über Lautsprecheransagen, auf Videowänden, in Vereinsmagazinen) werden dem sponsernden 
Unternehmer auch Eintrittskarten für VIP-Logen überlassen, die nicht nur zum Besuch der 
Veranstaltung berechtigen, sondern auch die Möglichkeit der Bewirtung des Steuerpflichtigen 
und Dritter (z.B. Geschäftsfreunde, Arbeitnehmer) beinhalten. Regelmäßig werden diese 
Maßnahmen in einem Gesamtpaket vereinbart, wofür dem Sponsor ein Gesamtbetrag in 
Rechnung gestellt wird. 
 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur ertragsteuerlichen Be-
handlung der Aufwendungen für VIP-Logen in Sportstätten Folgendes: 

 

1 Aufwendungen im Zusammenhang mit VIP-Logen in Sportstätten können betrieblich 
veranlasst (Ausnahme Rdnr. 11) und in der steuerlichen Gewinnermittlung entsprechend 
der Art der Aufwendungen einzeln zu berücksichtigen sein. Dabei sind die allgemeinen 
Regelungen des § 4 Abs. 4 und 5 EStG in Verbindung mit dem zum Sponsoring 
ergangenen BMF-Schreiben vom 18. Februar 1998 (BStBl I S. 212) zu beachten. 
Bei den Aufwendungen sind zu unterscheiden: 
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1. Aufwendungen für Werbeleistungen 

2 Die in den vertraglich abgeschlossenen Gesamtpaketen neben den Eintrittskarten, der 
Bewirtung, den Raumkosten u.ä. erfassten Aufwendungen für Werbeleistungen sind 
grundsätzlich als Betriebsausgaben gemäß § 4 Abs. 4 EStG abziehbar. 
 
2. Aufwendungen für eine besondere Raumnutzung 

3 Wird im Einzelfall glaubhaft gemacht, dass auf der Grundlage einer vertraglichen 
Vereinbarung Räumlichkeiten in der Sportstätte für betriebliche Veranstaltungen (z.B. 
Konferenzen, Besprechungen mit Geschäftspartnern) außerhalb der Tage, an denen 
Sportereignisse stattfinden, genutzt werden, stellen die angemessenen, auf diese 
Raumnutzung entfallenden Aufwendungen ebenfalls abziehbare Betriebsausgaben dar 
(vgl. Rdnr. 19). 
 
3. Aufwendungen für VIP-Maßnahmen gegenüber Geschäftsfreunden 
 
a) Geschenke 
 

4 

5 

6 

Wendet der Steuerpflichtige seinen Geschäftsfreunden unentgeltlich Leistungen zu (bei-
spielsweise Eintrittskarten), um geschäftliche Kontakte vorzubereiten und zu 
begünstigen oder um sich geschäftsfördernd präsentieren zu können, kann es sich um 
Geschenke im Sinne von § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG handeln, die nur abziehbar sind, 
wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr 
zugewendeten Gegenstände insgesamt 35 Euro nicht übersteigen. Der Geschenkbegriff 
des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG entspricht demjenigen der bürgerlich-rechtlichen 
Schenkung. 
 

Erfolgt die Zuwendung dagegen als Gegenleistung für eine bestimmte in engem sach-
lichen oder sonstigem unmittelbaren Zusammenhang stehende Leistung des Empfängers, 
fehlt es an der für ein Geschenk notwendigen unentgeltlichen Zuwendung. Die Aufwen-
dungen sind dann grundsätzlich unbeschränkt als Betriebsausgaben abziehbar. 
 
b) Bewirtung 

Aufwendungen für die Bewirtung von Geschäftsfreunden aus geschäftlichem Anlass 
sind gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG unter den dort genannten Voraussetzungen be-
schränkt abziehbar. 
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c) Behandlung beim Empfänger 

7 Bei den Empfängern der Geschenke ist der geldwerte Vorteil wegen der betrieblichen 
Veranlassung als Betriebseinnahme zu versteuern, und zwar auch dann, wenn für den 
Zuwendenden das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG gilt (BFH-Urteil vom 
26. September 1995, BStBl 1996 II S. 273). Der Vorteil aus einer Bewirtung im Sinne 
des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG ist dagegen aus Vereinfachungsgründen beim bewirte-
ten Steuerpflichtigen nicht als Betriebseinnahme zu erfassen (R 18 Abs. 3 EStR 2003). 
 
4. Aufwendungen für VIP-Maßnahmen zugunsten von Arbeitnehmern 
 
a) Geschenke 

8 

9 

10 

Aufwendungen für Geschenke an Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind vom Abzugs-
verbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG ausgeschlossen und somit in voller Höhe als Be-
triebsausgaben abziehbar. 
 
b) Bewirtung 

Bewirtungen, die der Steuerpflichtige seinen Arbeitnehmern gewährt, gelten als betrieb-
lich veranlasst und unterliegen mithin nicht der Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 2 EStG. Zu unterscheiden hiervon ist die Bewirtung aus geschäftlichem An-
lass, an der Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen lediglich teilnehmen (Beispiel: Der Un-
ternehmer lädt anlässlich eines Geschäftsabschlusses die Geschäftspartner und seine lei-
tenden Angestellten ein). Hier greift § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG auch für den Teil der 
Aufwendungen, der auf den an der Bewirtung teilnehmenden Arbeitnehmer entfällt. 
 
c) Behandlung beim Empfänger 

Die Zuwendung stellt für den Arbeitnehmer einen zum steuerpflichtigen Arbeitslohn ge-
hörenden geldwerten Vorteil dar, wenn der für die Annahme von Arbeitslohn erforder-
liche Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis gegeben ist (§ 8 Abs. 1 i.V.m. § 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG und § 2 Abs. 1 LStDV). Der geldwerte Vorteil ist grundsätz-
lich nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewerten. Die Freigrenze für Sachbezüge i.H.v. 
44 Euro im Kalendermonat (§ 8 Abs. 2 Satz 9 EStG) und R 31 Abs. 2 Satz 9 LStR 2005 
sind zu beachten. 
Nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören insbesondere Zuwendungen, die der 
Arbeitgeber im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse erbringt. Dies sind auch Zu-
wendungen im Rahmen einer üblichen Betriebsveranstaltung (vgl. R 72 LStR 2005) oder 
Zuwendungen aus geschäftlichem Anlass (Beispiel: Der Unternehmer lädt anlässlich ei-
nes Geschäftsabschlusses die Geschäftspartner und seine leitenden Angestellten ein, vgl. 
R 31 Abs. 8 Nr. 1 LStR 2005). 
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5. Privat veranlasste Aufwendungen für VIP-Maßnahmen 
 

11 Ist die Leistung des Unternehmers privat veranlasst, handelt es sich gemäß § 12 Nr. 1 
EStG in vollem Umfang um nicht abziehbare Kosten der privaten Lebensführung; bei 
Kapitalgesellschaften können verdeckte Gewinnausschüttungen vorliegen. Eine private 
Veranlassung ist u.a. dann gegeben, wenn der Steuerpflichtige die Eintrittskarten an 
Dritte überlässt, um damit gesellschaftlichen Konventionen zu entsprechen, z.B. aus An-
lass eines persönlichen Jubiläums (vgl. BFH-Urteil vom 12. Dezember 1991, BStBl 
1992 II S. 524; BFH-Urteil vom 29. März 1994, BStBl II S. 843). 
 
6. Nachweispflichten 
 

12 

13 

Der Betriebsausgabenabzug für Aufwendungen im Rahmen von VIP-Maßnahmen ist zu 
versagen, wenn keine Nachweise dafür vorgelegt worden sind, welchem konkreten 
Zweck der getätigte Aufwand diente, d.h. welchem Personenkreis aus welcher Veranlas-
sung die Leistung zugewendet wurde. 
 

Dagegen ist der Betriebsausgabenabzug nicht bereits aus dem Grunde zu versagen, dass 
der Nutzungsvertrag keine Aufgliederung des vereinbarten Nutzungsentgelts einerseits 
und der Einräumung der sonstigen werblichen Möglichkeiten andererseits zulässt. So-
weit die vertraglichen Vereinbarungen keine Aufschlüsselung des Pauschalpreises in die 
einzelnen Arten der Ausgaben enthalten, führt dies nicht zu einem generellen Abzugs-
verbot. Vielmehr ist im Wege der sachgerechten Schätzung mittels Fremdvergleichs un-
ter Mitwirkung des Unternehmers zu ermitteln, in welchem Umfang die Kosten auf die 
Eintrittskarten, auf die Bewirtung, auf die Werbung und/oder auf eine besondere Raum-
nutzung entfallen. Das vereinbarte Gesamtentgelt ist hierbei einzelfallbezogen unter 
Würdigung der Gesamtumstände nach dem Verhältnis der ermittelten Teilwerte für die 
Einzelleistungen aufzuteilen. Im Rahmen der Einzelfallprüfung ist ggf. auch eine Kür-
zung der ausgewiesenen Werbekosten vorzunehmen, wenn diese im Fremdvergleich un-
angemessen hoch ausfallen. 
 
7. Vereinfachungsregelungen 
 
a) Pauschale Aufteilung des Gesamtbetrages für VIP-Logen in Sportstätten 
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14 

15 

16 

17 

Aus Vereinfachungsgründen ist es nicht zu beanstanden, wenn bei betrieblich veranlass-
ten Aufwendungen der für das Gesamtpaket (Werbeleistungen, Bewirtung, 
Eintrittskarten usw.) vereinbarte Gesamtbetrag wie folgt pauschal aufgeteilt wird: 
 
- Anteil für die Werbung: 40 v.H. des Gesamtbetrages. 
 Dieser Werbeaufwand, der in erster Linie auf die Besucher der Sportstätte ausge-
 richtet ist, ist in vollem Umfang als Betriebsausgabe abziehbar. 
 
- Anteil für die Bewirtung: 30 v.H. des Gesamtbetrages. 
 Dieser Anteil ist gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG mit dem abziehbaren v.H.-Satz 
 als Betriebsausgabe zu berücksichtigen. 
 
- Anteil für Geschenke: 30 v.H. des Gesamtbetrages. 
 Sofern nicht eine andere Zuordnung nachgewiesen wird, ist davon auszugehen, dass 
 diese Aufwendungen je zur Hälfte auf Geschäftsfreunde (Rdnr. 15, 16) und auf 
 eigene Arbeitnehmer (Rdnr. 17, 18) entfallen. 
 
b) Geschenke an Geschäftsfreunde (z.B. andere Unternehmer und deren Arbeit-
nehmer) 
 

Da diese Aufwendungen regelmäßig den Betrag von 35 Euro pro Empfänger und Wirt-
schaftsjahr übersteigen, sind sie gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG nicht als Betriebs-
ausgabe abziehbar. 
 

Bei den Empfängern der Zuwendungen ist dieser geldwerte Vorteil grundsätzlich als Be-
triebseinnahme/Arbeitslohn zu versteuern. Auf eine Benennung der Empfänger und die 
steuerliche Erfassung des geldwerten Vorteils bei den Empfängern kann jedoch 
verzichtet werden, wenn zur Abgeltung dieser Besteuerung 60 v.H. des auf 
Geschäftsfreunde entfallenden Anteils am Gesamtbetrag i.S.d. Rdnr. 14 zusätzlich der 
Besteuerung beim Zuwendenden unterworfen werden. 
 
c) Geschenke an eigene Arbeitnehmer 
 

Soweit die Aufwendungen auf Geschenke an eigene Arbeitnehmer entfallen, sind sie in 
voller Höhe als Betriebsausgabe abziehbar. Zur steuerlichen Behandlung dieser Zuwen-
dungen bei den eigenen Arbeitnehmern vgl. Rdnr. 10. 
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Bei Anwendung der Vereinfachungsregelung i.S.d. Rdnr. 14 kann der Steuerpflichtige 
(Arbeitgeber) die Lohnsteuer für diese Zuwendungen mit einem Pauschsteuersatz in Hö-
he von 30 v.H. des auf eigene Arbeitnehmer entfallenden Anteils am Gesamtbetrag i.S.d. 
Rdnr. 14 übernehmen. Die Höhe dieses Pauschsteuersatzes berücksichtigt typisierend, 
dass der Arbeitgeber die Zuwendungen an einen Teil seiner Arbeitnehmer im ganz über-
wiegenden betrieblichen Interesse erbringt (vgl. Rdnr. 10). § 40 Abs. 3 EStG gilt ent-
sprechend. 
 
d) Pauschale Aufteilung bei besonderer Raumnutzung 
 

In Fällen der Rdnr. 3, in denen die besondere Raumnutzung mindestens einmal wöchent-
lich stattfindet, kann der auf diese Raumnutzung entfallende Anteil vorab pauschal mit 
15 v.H. des Gesamtbetrages ermittelt und als Betriebsausgabe abgezogen werden. Für 
die weitere Aufteilung nach Rdnr. 14 ist in diesen Fällen von dem um den 
Raumnutzungsanteil gekürzten Gesamtbetrag auszugehen. 
 
8. Zeitliche Anwendung 
 

20 Die vorstehenden Regelungen sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 

 
Die Regelungen des BMF-Schreibens vom 18. Februar 1998 (BStBl I S. 212) bleiben unbe-
rührt. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
Meurer  
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